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1. Urheberrecht: Nutzungseinräumung für Vereinslogo endet nicht mit 
der Mitgliedschaft 

Einen typischen Fall klärt das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt zugunsten des Ver-
eins: Ein Mitglied hatte für den Verein ein Logo oder andere urheberrechtlich ge-
schützte Dokumente entworfen. Nachdem es sich im Streit vom Verein getrennt hat, 
will es dem Verein die weitere Nutzung untersagen. 

Das OLG wies die Klage ab. Das Mitglied habe dem Verein (stillschweigend) ein Vervielfälti-
gungs- und Verbreitungsrecht an dem Logo eingeräumt. Dieses Nutzungsrecht sei nicht da-
von abhängig, dass das der Urheber weiterhin Vereinsmitglied ist. 

Das Mitglied könne die Rechteeinräumung auch nicht zurückrufen. Das ist nach § 42 Urhe-
berrechtsgesetz zwar möglich, wenn das Werk nicht mehr der Überzeugung des Urhebers 
entspricht. Eine solche die weitere Verwertung des Werks unzumutbar machende Verände-
rung sah das Gericht aber nicht – zumindest hatte das klagende Mitglied sie nicht dargestellt. 
Seine pauschale Angabe, er sei aus dem Verein „rausgeschmissen“ worden bzw. der Grup-
pe auf verletzende Weise verwiesen worden, sei nicht ausreichend, um auf eine Unzumut-
barkeit zu schließen. 

Hinweis: Das Gericht schließt nicht aus, dass mit dem Vereinseinschluss eine unzumutbar 
machende Veränderung verbunden sein kann. Der bloße Ausschluss genügt dafür aber 
nicht. Sie muss darüberhinaus konkret begründet werden. Dazu muss der Urheber darlegen, 
inwiefern das Werk nicht mehr seiner Überzeugung entspricht. 

 

Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Pressemitteilung vom 10.07.2023 zum Urteil vom 
16.05.2023, 11 U 61/22 
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2. Nachweispflichten bei der Nutzung von Übungsleiter- und Ehren-
amtsfreibetrag 

Übungsleiter- und Ehrenamtsfreibetrag nach § 3 Nr. 26 und 26a EStG setzen voraus, 
dass die Tätigkeiten nebenberuflich ausgeübt werden. Beim Übungsleiterfreibetrag 
sind zudem nur pädagogische, künstlerische und pflegerische Tätigkeiten begünstigt. 
Die Nachweise, dass diese Voraussetzungen vorliegen, sind mit überschaubarem 
Aufwand zu erbringen. Die Nachweispflicht liegt aber grundsätzlich beim Verein wie 
ein Urteil des Landessozialgericht (LSG) Sachsen-Anhalt zeigt (Urteil vom 13.07.2023, 
L 3 BA 26/21). 

Im behandelten Fall beschäftige ein Verein auf freiberuflicher Basis mehrere Mitarbeiter, die 
neben der Kursleitung auch Helfer- und Bürotätigkeiten übernahmen. Einen Nachweis der 
geleisteten Stunden mit entsprechenden Stundenzetteln führten die Mitarbeiter nur teilweise. 
Auch aus diesen ging aber nicht hervor, welche Tätigkeiten die Mitarbeiter jeweils ausübten. 
Teils wurden unklare Kürzel verwendet. Aus den geschlossenen Honorarverträgen ging le-
diglich die Stundenvergütung, nicht aber die wöchentliche oder monatliche Arbeitszeit hervor. 
Sie sollte laut Vertrag wöchentlich zwischen Verein und Honorarkräften festgelegt werden. 
Die Mitarbeiter sollten monatlich rückwirkend einen Stundennachweis erstellen, aus dem die 
Arbeitsleistung für den Zeitraum hervorgeht.  

Im Zuge einer Betriebsprüfung stellte die Deutsche Rentenversicherung Bund fest, dass we-
der eine selbstständige Tätigkeit vorgelegen hatte, noch der Verein die Voraussetzungen für 
den Übungsleiter- und Ehrenamtsfreibetrag nachgewiesen hatte. Entsprechend behandelte 
die Rentenversicherung die Vergütungen als sozialversicherungspflichtig. 

Das LSG stellt klar, dass die Regelungen zur Abführung von Gesamtsozialversicherungsbei-
trägen und Umlagen die ordnungsgemäße Buchführung allein dem Arbeitgeber zuweisen. Es 
wäre dem Verein ohne weiteres möglich gewesen, den von den Honorarkräften gestellten 
Rechnungen die jeweils erbrachten Leistungen gegenüber zu stellen. 

Dabei war das Gericht bereit, auch überschlägige Nachweise zu akzeptieren. Es war nicht 
plausibel, dass tatsächlich begünstigte pädagogische Tätigkeiten ausgeübt wurden, weil die 
abgerechneten Stunden teilweise außerhalb der Kernbetreuungszeit von Kindertagesstätte 
bzw. Schule geleistet wurden. Das LSG stellte dabei klar, dass ein Einzelnachweis erfolgen 
muss. Die bloße Tatsache, dass im Rahmen der Satzungszwecke und angebotenen Leistun-
gen begünstigte Tätigkeiten vorliegen konnten, genügte ihm nicht. 

Das Urteil des LSG zeigt, dass die Nachweispflichten bei der Nutzung des Übungsleiter und 
Ehrenamtsfreibetrags überschaubar sind. Nachgewiesen werden muss, dass die wöchentli-
che Arbeitszeit weniger als ein Drittel einer vergleichbaren Vollzeittätigkeit beträgt (pauschal 
maximal 14 Stunden). Dabei wird die durchschnittliche Arbeitszeit im gesamten Beschäfti-
gungszeitraum unterlegt. Eine gelegentliche Überschreitung des Zeitumfangs ist also kein 
Problem. 
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Außerdem muss bei Nutzung des Übungsleiterfreibetrags dokumentiert werden, dass die Art 
der Tätigkeit inhaltlich den Anforderungen entspricht. Dafür kommen folgende Nachweise in 
Frage: 

1. Ein Arbeits- oder Honorarvertrag, aus dem die Art der Tätigkeit und die wöchentliche oder 
monatliche Arbeitszeit hervorgehen. Werden verschiedene Tätigkeiten ausgeübt, die nicht 
alle begünstigt sind, müssen sie nach Stunden aufgeschlüsselt werden, damit für einen Teil 
der Vergütung der Freibetrag genutzt werden kann. Dabei muss natürlich sichergestellt sein, 
dass die Vereinbarungen tatsächlich auch so gelebt werden. Davon muss die Rentenversi-
cherung Bund aber ausgeben, wenn die Dokumentation plausibel ist und von keinem der 
Beteiligten bestritten wird. 

2. Kann der Zeitumfang vorab nicht festgelegt werden, müssen die Mitarbeiter Stundenauf-
stellungen vorlegen, aus denen hervorgeht, welche Tätigkeiten sie jeweils in welchem Stun-
denumfang ausgeübt haben. Das kann bei Honorarkräften auch im Rahmen der gestellten 
Rechnungen erfolgen. 

 

 

 

3. Aufhebung der satzungsmäßigen Vermögensbindung führt zum end-
gültigen Entzug der Gemeinnützigkeit 

Ein Verstoß gegen die satzungsmäßige Vermögensbindung wird maximal bestraft: Alle 
Steuerbescheide der letzten 10 Jahre können aufgehoben werden, mit der Folge, dass 
die Körperschaft nachversteuert werden kann – also so behandelt wird, als wäre sie 
nie gemeinnützig gewesen (§ 61, Abs. 2 AO). Das gilt auch, wenn die Satzung danach 
wieder geändert wird und keine unzulässige Vermögensverwendung erfolgte. 

Im Gemeinnützigkeitsrecht finden sich zwei Regelungen zur Vermögensbindung: 

1. § 55 AO regelt die tatsächliche Mittelverwendung – auch für die Auflösung der Körper-
schaft oder den Verlust der Gemeinnützigkeit. Bei einem nicht nur geringfügigen Verstoß ge-
gen diese Mittelbindungsvorschriften kann das Finanzamt die Gemeinnützigkeit entziehen – 
regelmäßig nur für das Jahr, in dem der entsprechende Verstoß erfolgte. Bei besonders 
schweren Verstößen kann es die Gemeinnützigkeit auch vollständig entziehen, d.h. rückwir-
kend für 10 Jahre. 

2. § 61 AO verlangt, dass die Mittelbindung bei Auflösung oder Wegfall der Steuerbegünsti-
gung auch in der Satzung hinreichend genau geregelt sein muss. 

Die Folge eines Verstoßes gegen die satzungsmäßige Vermögensbindung ist gesetzlich 
ausdrücklich geregelt. Wird die Bestimmung über die Vermögensbindung nachträglich so 
geändert, dass sie den Anforderungen nicht mehr entspricht, so gilt sie von Anfang an als 
steuerlich nicht ausreichend (§ 61 Abs. 2 AO). Auf eine tatsächliche Mittelfehlverwendung 
kommt es also gar nicht an. 
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Für dieses Fall regelt § 61 Abs. 2 AO ausdrücklich, dass die Körperschaft rückwirkend für bis 
zu 10 Jahre nachversteuert werden kann. 

Weil die Vermögensbindung die Steuerbegünstigung überdauert, findet § 61 Abs. 3 Satz 1 
AO auch Anwendung, wenn die Körperschaft im Zeitpunkt der Aufhebung der satzungsmäßi-
gen Vermögensbindung gar nicht mehr steuerbegünstigt ist, weil sie die Steuerbegünstigung 
bereits aus anderen Gründen verloren hat. 

 

 

 

Rund um den Vereinsinfobrief 

 Kopieren! Verwenden Sie einzelne unsere Beiträge für Ihre Newsletter, Publikationen oder Zeitschriften – 
kostenlos und unverbindlich. Einzige Bedingung: Sie verweisen mit einem Link am Ende des Beitrages auf 
www.vereinsknowhow.de. 

 Empfehlen! Empfehlen Sie den Vereinsinfobrief, indem Sie ihn einfach weiterleiten. Danke! 
 Werben im Vereinsinfobrief: Infos zu Preisen und aktueller Abonnentenzahl unter 

www.vereinsknowhow.de/werbung.htm 
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